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Dem Schulsekretoriol liegt folgende Anfroge um Benülzung eines Schulroums inkl. Hellroumpro-

iektor im Schulhqus Liebrüti vor:

D urchf üh rung ei nes Amoteur-Funkkurses (nicht gewi n norie ntiertes Ang ebot)

Unterricht I x wöchentlich von 19.00 Uhr bis 21 .45 Uhr; I % Semesler

Antrogsteller: Herr Jürg Messer, Fliederweg 28,4303 Koiserougst

Schulleitung und Schulpflege sind mil dieser ousserschulischen Benützung einverstonden, emp-

fehlen ollerdings die Erhebung einer BenützungsgebUhr. Der Gemeinderqt wird gebeten, die Hö-

he dieser Gebuhr festzulegen.

Erwögungen

o) Gestützt ouf $5 Abs. 3 des Schulonlogen-Benützungsreglemenls.... sfehen Schu/röurne, die

durch den Schu/betrieb nicht belegt sind für Zwecke der qusserschulischen Bildung und Erho-

Iung zur Ver{ügung...", wobei die Bewilligung " zur Benûtzung von K/ossenzimmern und Kin-

dergörfen nur mit Zustimmung der Schulpflege erteih... " werden konn.

b) Die Torifordnung im Anhong des C regelt die Kosten fur die Benützung Schulonlogen im

Detoil, enthAlt ober bis heute keine GebUhr fur die Benülzung von Klossenzimmern.

c) Gemöss $ 1B des Schulonlogen-Benülzungsreglemenls sind Ergönzungen und Revisionen

iederzeit durch gemeinsomen Beschluss von Schulpflege und Gemeinderot möglich.

Beschluss

1 Der Gemeinderot nimmt zustimmend Kennlnis von der Einwilligung der Schulbehörden zur

Abgobe eines Klqssenzimmers wöhrend 
.l 

% Semestern on Herrn Jürg Messer zur Durchfüh-

rung eines nicht gewinnorientierlen Amqteur-Funkerkurses on einem Abend pro Woche.

2. Der Antrogsteller wird durch dos Schulsekretqriqt mittels der üblichen Reservolionsbeslöti-

gung orientierl, wobei der nochfolgend festgelegte Torif zur Anwendung gelongt.
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3. Die Torifordnung im Anhong zum Schulroum-Benülzungsreglements wird - vorbehöltlich der

Zustimmung der Schulpflege - wie folgt ergönzt:

Benülzunq von Schulröumen durch Ortsonsössioe:

(für nicht gewinnorientierte, ousserschulische Kurse)

CHF 300.00 pro Roum und Semesler ('l Kursobend pro Schulwoche)

CHF ,l50.00 pro Roum und Woche (gonzlögige Belegung)

CHF 50.00 pro Roum und Tog (gonzTögige Belegung)

Die bei Wochenendverqnstqltungen zusötzlich onfollenden Kosten fur die Enlschödigung des

Abworts sind vom Veronstolter zu trogen, wobei diese ols Wochenendzuschlog zu deklorie-

ren sind. Eine Kommunikotion über deren Zusommensetzung findet - wie im Beschluss 475

vom 12. Juli 2004 festgeholten - qus Dolenschutzgründen nicht stqtt.

4. Die Einwohnerdienste werden beouftrogt, noch der Zustimmung durch die Schulpflege die

Ergönzung im Anhong zum Benützungsreglement bei nöchster Gelegenheit nochzulrogen.

5. Protokollouszüge

- Frou Andreo Hügli; Schulpflegeprösidentin, p. A. Schulsekretoriot

- Schulsekreloriot (Reservotionsslelle Schulroumbelegung)

- Einwohnerdienste (Reglementsverwoltung)

- Akten

Für gelreuen Protokollouszüge

Gemeinderqt Kqiserqu gsl
Vizeommon n Gemeindeschreiber

Borboro Schati Mortin Dutholer, Stellvertreter

Versond:
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